
Müssen Sie jetzt Ihre Corona-Soforthilfe zurück- 
zahlen? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

die Corona-Pandemie war eine existenziell schwierige Zeit - sowohl im privaten als auch im unternehmeri-
schen Bereich. Betriebe sahen sich mit zahlreichen Einschränkungen wie Schließungen und Zugangsbe-
schränkungen konfrontiert, die die Bundesregierung mit Hilfsprogrammen finanziell abzufedern suchte. So 
beschloss sie im Frühjahr 2020 die Corona-Soforthilfe, die von den Einschränkungen betroffene Unternehmen 
zur Deckung ihrer betrieblichen Ausgaben nutzen sollten. Eine Schlussabrechnung war zu Anfang der Pan-
demie - anders als bei den späteren Überbrückungshilfen - noch nicht vorgesehen. 

Dennoch prüfen die Bewilligungsstellen nun nachträglich, ob die Fördervoraussetzungen auch tatsächlich vor-
gelegen haben. Wenn Sie damals Corona-Soforthilfe erhalten haben, wurden Sie vielleicht auch schon aufge-
fordert mitzuteilen, ob der prognostizierte Liquiditätsengpass wirklich eingetreten ist. In einigen Bundesländern 
wurden hierzu bereits Gerichtsverfahren entschieden - viele zugunsten der Antragsteller. Sollten Sie einen 
Rückforderungsbescheid erhalten haben und gegen diesen vorgehen wollen, sind Fristbeachtung und eine 
kompetente Unterstützung unerlässlich. 

 

Mit Hilfe unserer Infografik auf der nächsten Seite können Sie schnell überblicken, wie es 
um Ihre Chancen steht, erfolgreich gegen einen Rückforderungsbescheid vorzugehen. Ha-
ben Sie individuelle Rückfragen, stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  



 

 


